
Troppau, den 20.Oktober 1959.Das Landgericht

Geschäftsnummer» 
5-R- 299/1959

Im Namen des deutschen Volkes!

In der Rechtssache der klagenden Partei Rudolf Schwarzer, 
Anstreicher in Troppau, vertreten durch Dr.Alfred Hampel - 
Zattig, Rechtsanwalt in Troppau, gegen Hedwig Schwarzer, St ri czerty 
in Geppersdorf, wegen Ehescheidung, hat das Landgericht Troppau, 

durch den Einzelrichter in Zivilsachen, Dr.Erich Polke, zu
Recht erkannt»

Die zwischen dem Kluger Rudolf Schwarzer und der Be­
klagten Hedwig Schwarzer geb.Kubisch, am 16.Feber 1924 in 
der röm.kath.Pfarrkirche in Troplowitz geschlossene Ehe 
wird geschieden.

Den Kläger trifft ein Verschulden.
Die Kosten des Rechtsstreites werden gegeneinander

©er ßanörat

(ging. 2J8TN0V. 1939

aufgehoben.
Entscheidunbegründet

Der Kläger gibt an, daß seine Ehe mit der Beklagten 
anfänglich ganz glücklich war, es nach der Geburt einer 
Tochter im Jahre 1926 zwischen ihm und der Beklagten zu 
Streitigkeiten kam. An den ehelichen Zerwürfnis sen seien 
die Verwandten der Beklagten schuld gewesen, die sich in 
Angelegenheiten der Eheleute einmischten und die Beklagte 
gegen den Kläger aufhetzten. Dadurch sei das Zusammenleben 
der Parteien bald unerträglich geworden.

Vor 6 Jahren, als der Kläger nach Hause kam fand er 
seine Frau nicht mehr in der Wohnung vor. Seit dieser Zeit 
lebe er vollkommen getrennt von der Beklagten und beide 
haben die eheliche Gemeinschaft seit dieser Zeit nicht mehr 
aufgenommen. Der Kläger liess die Beklagte gerichtlich auf­
fordern zu ihm zurückzukehren, wqs diese jedoch ablehnte. 
Auch ein weiterer Versöhnungsversuch scheiterte an dem Ver­
halten der Beklagten. Die Beklagte habe schliesslich mit 
anderen uiännern verkehrt, wodurch eine vollständige Ent­
fremdung zwischen den beiden Ehegatten eintřat und keine 

‘ Hoffnung mehr bestehe, daß die eheliche Gemeinschaft noch
einmal aufgenommen werde.



Nachdem die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten 
seit 5 Jahren auf, ehoben ist und infolge einer tief- 
greifenden unheilbaren Zerrüttung des ehelichen Ver­
hältnisses die Wiederherstellung einer dem Wesen der 
Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht zu erwarten 
ist, stellt er den Antrag auf Scheidung der Ehe nach § 55 
des großdeutschen ^hegesetzes.

Die Beklagte erhebt keinen Wiederspruch gegen die 
Klage aus § 55 Abs.1, sondern beschränkt sich auf die 
Stellung eines Schuldantrages gemäß § 61 Aos.2 d.Grd. i.G.

Die Beklagte behauptet, daß an den Streitigkeiten 
und ehelichen Zerwürfnissen der Kläger schuld trage. Er 
sei Alkoholiker und wenn er spät abends nach Hause kam, 
habe er die Beklagte beschimpft (blöde Seu,Hure,Schwein), 
die geschlagen und tätlich mißhandelt. Im Jahre 1926, als 
sie im Wochenbette gelegen sei, sei er 3 Tage nicht nach 
Hause gekommen, trieb sich in Wirtshäusern herum und brachte 
700 Ktsch durch. Auf urund einer Misshandlung, im Jahre 
1934, durch dern Klüger, habe sie einen Krampfanfall er­
litten. Die Streitigkeiten und Misshandlungen eeien nur 
eine Folge davon gewesen, daß die Beklagte dem Kläger Vor­
halte wegen sei es -^eöenswa^dele machte. Als der Kläger 
sie im Jahre 1934 wiederum misshandelt habe, habe sie die 
gemeinsame Wohnung verlassen und sei zu ihm seitdem nicht­
mehr zurückgekehrt. Sie habe so handeln müssen, um den Miss­
handlungen des Klägers żu entgehen und es ihr klar geworden 
sei, auf Grund des bisherigen Verhaltens des Klägers, daß ein 
weiteres Zusammen sieben nicht möglich sei. Einen Verkehr mit 
anderen -uännern, wie es der Kläger behaupte, abe sie 
nicht gehabt.

Sowohl durch die übereinstimmenden Behauptungen der 
Parteien, als auch durch die Zeugen» Hugo Weimann,Berta Schwar­
zer, Elisabeth Rotter, Berta Schwan, Ernst Meier ist bewie­
sen, dass die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten seit 
3 Jahren aufgehoben ist, daß ihr letzter gemeinsamer Wohn­
sitz Geppersdorf war,welche Tatsache auch durch die Be­
scheinigung des Gemeindeamtes Geppersdorf bescheinigt Ast. 
Die Tatsache der zwischen den Parteien angeschlossene Ehe 
ist durch den Trauschein des röm. Kat h. Pfarramt es Troplowitz, 
vom 7.Juli 1936 bewiesen.



/
übereinstimmend feefeen alle -eu6en un, dass die EhelePte 
Schwarzer schlecht miteinander lebten, dass bei ihnen 
Streitigkeiten an der Tagesordnung waren. Die Zeugin Elisabeth 
Hotter, in deren Hause die ’heleute Schwarzer wohnten, gibt 
an, daß die Krawalle zwischen den Eheleuten an der Tagesord­
nung waren und zwar dann, wenn der Kläger Aoends aus dem 
Wirtehause nach Haus e kam. Er habe die Beklagte beschimpft und 
sie mißhandelt. In einem Falle sei die Beklagte infolge der iiiß- 
handlüng durch den Kläger in Starrkrampf verfallen, sjrtiaß der 
Arzt gerufen wurde und der geistliche s*£ mit den t?rbesak- 
ramenten versah. Es achten, als ob sie nicht mehr aufkommen werde. 
Der Zeugin Berta Schwan, die mit der Beklagten sehr gut war, 
klagte di-e Hedwig . Schwarzer oft ihr -nid, dass sie ihr ..ann, 
der Kläger misshandle und zeigte ihr auch die davon herrühren­
den blauen Flecken an den Armen. Öie' Beklagte habe ihr auch 
mitgeteilt, dass sie wegen der fortgesetzten .Misshandlungen 
und Streitigkeiten die eheliche Gemeinschaft aufgeben müsse, 
da sie weiter ein solches Leben nicht lunger aushalte. Im 
wesentlichen werden die Angaben dieser *-euten auch durch den 
Leugen Ernst ^eier bestätigt.

Die Aussagen die ser Beugen sind vollKommend glaubwürdig, 
da es sich um an der Sache |xicht interessierte Gereonen handelt.

Die Zeugin Berta Schwarzer und Anna Kunisch (Schwieger­
mutter der Parteien) bestätigen die von den anderen -eugen 
gemachten Ausführungen hinsichtlich einzelner Tatsachen.

Da im Zuge der Beweisführung festgestellt ist, dass die 
häusliche Gemeinschaft der Ehegatten schon seit mehr als 
3 Jahren aufgehoben ist und infolge der tiefgreifenden unheil­
baren Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses die Wiederher­
stellung einer dem Wesen der ’-die entsprechenden Lebensgemein­
schaft nicht zu erwarten ist, musste die Ehe geschieden werden, 
du sie nach natioi-ulsoaialistischer Anschauung ihrem Zweck und 
Wert für die Volksgemeinschaft venoren hat und es nicht im 
Interesse der olicsgemeinsch-ift ist, dnss diese auch nur der 
Form nach noch weiterbestehe.

Auf urund des Schulduntrages der Beklagten wurde durch 
die vernommenen Zeugen bewiesen, dass an der Zerrüttung der 
Ehe die Schuld der den Kläger trifft.

Da sich das Kiagebegehren des Klägers auf r 55 d.groß­
deutschen EG. stützt, muss sein Antrag auf Scheidung der Zhe-uus 
dem Verschulden der Beklagten— als mit den ßestir.rungen des ci£. 
Paragraphen unvereinbar betrachtet werden, denn bei einer ^chei- 



düng aus § 55 d.BS. kann höchstens die Schuld des Klägers, 
niemals aber die des beklagten festgestellt werden.

Infolge des durch die Beklagte gestellten Sch Idantrages 
ist durch die Beugen d e Schuld des Klii6ers bewiesen.

Jer Ausspruch Uber die losten gründet sich auf 5 55 d.
Ver.zur Einführung des großdeutschen Gerechte in den sudeten­
deutschen Gebieten vom 22.Jezamber 1958, RGBl.I 3.1987«

Der Einzel richter f^r Ehesachen.
gez.Dr.Polxè«


